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Ausbildungskostenübersicht 
Für die Ausbildung von Diplom-Psychologen/Psychologinnen zum Psychologischen Psychotherapeuten / zur Psychologischen Psychotherapeutin 
in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie als psychoanalytisch begründetem Verfahren nach PsychTh-APrV 

2 Aufnahmegespräche je €75,00 € 150,00 
400 Theoriestunden  
Im laufenden Semester für jeweils 50 Stunden Theorie  
€ 425,00 
Ausbildungsgebühr pro Jahr (€ 103,00)  nach Abschluss der 
theoretischen Ausbildung bis zur Abschlussprüfung        

Ca. € 3.400,00 
 
 
 

Ca. € 309,00 

Kasuistisch-technisches Seminar: mind. 200 Stunden 
wird pro Unterrichts-Stunde berechnet und anteilig auf die 
Teilnehmer umgelegt, max. pro 45 Min. € 75,00 
- bei 4 Teilnehmern pro Teilnehmer max. .................  
- bei 5 Teilnehmern pro Teilnehmer max. ................. € 3.000,00 
- bei 6 Teilnehmern pro Teilnehmer max. ................. € 2.500,00 
 

Ca. € 3.750,00 

Lehranalyse mind. 150 Stunden  
Selbsterfahrung Einzelstunde max.  € 75,00  

Ca. € 11.250,00 

Erstinterviewpraktikum mind. 10 Supervisionsstunden vor 
Practicando-status 
 
Supervision: mind. 150 Stunden  
Variiert je nach Anteil von Einzel- und Gruppensupervision 
 
Einzelsupervision mind. 50 Stunden  
(pro Std. max. € 75,00) 
 
Gruppensupervision max. 100 Stunden 
(Supervision/Gruppenstunde) 
- bei 3 Teilnehmern pro Teilnehmer max. €38,00........... € 3.800,00 
- bei 4 Teilnehmern pro Teilnehmer max. €29,00........... € 2.900,00 
 

Ca. € 750,00 
 
 

ca. € 3.750,00 
 
 
 
 
 

Ca. € 3.800,00  

Supervision der zwei Verlaufsdarstellungen  
mit jeweils mind. 10 Supervisionsstunden 

€ 1.500,00 

Zwischenprüfung   € 100,00 

Abschlussprüfung    €160,00 

Ausbildungskosten Gesamt  
Bei Berechnung der Gesamtsumme sind die Mindestanforderungen und bei der 
Gruppensupervision und dem KTS die Maximalbeträge zugrunde gelegt worden. 
Falls mehr Einzel- als Gruppensupervision genommen wird, erhöht sich der Betrag 
dementsprechend. 

 
Ca. € 34.319,00 

 
 
 
Wenn bei Diplom-Psychologen 
der geforderten Minimalwert von 
600 Behandlungsstunden 
zugrunde gelegt wird, ergibt sich 
für diesen „Kandidatentyp“ eine 
mögliche 
Gesamteinnahmesumme von 
ca. 32.436 €. * 
 
 
Unter Ausschöpfung des 
möglichen Maximalkontingents 
von 800 Behandlungsstunden 
(wie derzeit im „Dreiseitigen 
Vertrag“ vereinbart) ergibt sich 
eine mögliche 
Gesamteinnahmesumme von 
ca. 43.248 €.* 
 

 
 
*Anmerkung: Bei der Kalkulation 
müssen hierbei noch die 
entsehenden 
Raumnutzungskosten von  
ca. € 10,--/pro Stunde 
berücksichtigt werden. 

 


